Dienstvereinbarung über die Einführung und den Einsatz von Systemen der KI

Dienstvereinbarung zwischen Personalrat/Mitarbeitervertretung und der Dienststellenleitung
zum Einsatz von KI

§ 1 Präambel
Der Einsatz von KI in der Dienststelle eröffnet vielfältige Chancen und verändert die Arbeitswelt. Diese Vereinbarung soll einen Rahmen für den Einsatz der KI bilden und die Interessen der Parteien, die Chancen und die Risiken in Einklang bringen.

§ 2 Regelungsgegenstand/Geltungsbereich
Diese Vereinbarung regelt den Einsatz von Systemen mit KI (im Folgenden „KI-Systeme“). Sie gilt unmittelbar und verbindlich. Dabei sollen vor allem die folgenden Grundsätze berücksichtigt werden:
■ Transparenz des KI-Systems
■ Nachvollziehbarkeit des Ergebnisses
■ Entscheidungskompetenz durch den Menschen
■ Diskriminierungsfreiheit/Fairness
■ Qualitätssicherung von Eingangsdaten und Algorithmen
■ Einrichtung eines KI-Ethikrats und Sicherstellung eines Regelkreises
■ Bewertung in einer Gefährdungsanalyse

§ 3 Zweck
Zweck der KI-Systeme ist die datengestützte Vorbereitung bestmöglicher Entscheidungen in der Dienststelle. Sie ersetzen in keinem Fall die finale Entscheidung durch einen Menschen.

§ 4 Einführung und Veränderung von KI-Systemen
Die Einführung und/oder wesentliche Änderung eines KI-Systems und die damit zusammenhängenden Maßnahmen werden nur mit Zustimmung der Beschäftigtenvertretung getroffen.

§ 5 Anforderungen an ein KI-System
Die Eingangsdaten sind sachlich richtig und auf dem neuesten Stand. Auf diese Daten und ihre Verarbeitung werden geeignete Maßnahmen zur Qualitätssicherung und zur Prüfung der Robustheit
der Algorithmen angewendet, welche der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin auf Verlangen nachzuweisen hat.

Es ist eine größtmögliche Transparenz zu wahren. Es muss dargelegt werden:
■ welche Eingangsdaten die Entscheidung beeinflussen
■ der Einfluss der Eingangsdaten auf die Ergebnisfindung
■ die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit des Ergebnisses

Ein KI-System kann keine perfekte Empfehlung abgeben, da seine Vorschläge nicht auf eindeutigen Ursache-Wirkung-Beziehungen beruhen und außerdem von der Datenqualität der Trainingsdaten abhängen. Daher ist die Einführung eines Regelkreises notwendig. Dieser hat die Möglichkeit zur Rückmeldung falscher Vorschläge, Korrektur des KI-Modells sowie Korrektur der Ergebnisse zur Verhinderung negativer Auswirkungen.
KI-Systeme müssen gerechte und diskriminierungsfreie Entscheidungsvorlagen liefern. Der Dienstgeber hat nachzuweisen, dass die KI-Systeme mit geeigneten Methoden auf Diskriminierungsfreiheit und Fairness geprüft wurden.

§ 6 Rechte der Beschäftigten
Arbeitnehmerrechte bleiben unberührt. Sind die Empfehlungen eines KI-Systems erwiesenermaßen fehlerhaft, haben Beschäftigte Anspruch auf Korrektur.

§ 7 Kontroll- und Mitbestimmungsrechte der Beschäftigtenvertretung
Die Beschäftigtenvertretung ist innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs befugt, die Einhaltung dieser Rahmendienstvereinbarung zu überwachen.

§ 8 Schlussbestimmungen
Die Dienstvereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft. Sie kann von jeder Partei mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendermonats schriftlich gekündigt werden.

Nach Außerkrafttreten der Dienstvereinbarung wegen Kündigung gelten ihre Regelungen bis zum Abschluss einer neuen Dienstvereinbarung weiter.


____________
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____________
Unterschriften

